
Bebauungsplan
"Unterleiterbach Perla"
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Markt Zapfendorf
Bebauungs- und Grünordnungsplan

"Unterleiterbach - West"

Größe: 1.435 x 594 mm G:\ZAP2301\Bauleitplanung\BBP\2024-06-20_VE\BBP_VE\BBP_VE.dwg

Übersichtslageplan
(genordet, ohne Maßstab)

(Auszug aus der digitalen Flurkarte (DFK), Stand: 04/2024)

II.   ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung

PRÄAMBEL

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

4. Verkehrsflächen

9. Sonstige Planzeichen

Vorentwurf: 20.06.2024
Entwurf:
Satzung:

Entwurfsverfasser:

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des BBP/GOP, § 9 Abs. 7 BauGB

I.

Straßenbegrenzungslinie (SBL), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Allgemeines Wohngebiet ( "WA1" - "WA6"), § 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Öffentl. Verkehrsflächen mit der besonderen (bes.) Zweckbestimmung (Zwb.) "Geh-/Rad-,
Pflege-/Unterhaltungsweg" (Planstraßen C und G), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1. Der Marktgemeinderat des Marktes Zapfendorf hat in der Sitzung vom 20.06.2024 gem. § 2 Abs. 1 BauGB
die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Unterleiterbach - West" beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss wurde am 05.07.2024 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 20.06.2024 hat in der Zeit vom 08.07.2024 bis
09.08.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 BauGB
für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 20.06.2024 hat in der Zeit vom 08.07.2024 bis
09.08.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des  Bebauungsplanes in der Fassung vom ................ wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................ bis ............... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom .............. wurde mit der Begründung gem.  § 3 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom ............... bis .............. öffentlich ausgelegt.

6. Der Markt Zapfendorf hat mit Beschluss des Marktgemeinderates vom .................. den Bebauungsplan gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................. als Satzung beschlossen.

Markt Zapfendorf, den ...................................

(Siegel)

.....................................................................
1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt:

Markt Zapfendorf, den ...................................

(Siegel)
.....................................................................

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Planbegründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden im Rathaus des Marktes Zapfendorf zur Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Markt Zapfendorf, den ...................................

(Siegel)

......................................................................
1. Bürgermeister

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, § 1 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Markt Zapfendorf
Bebauungs- und Grünordnungsplan

"Unterleiterbach - West"
Maßstab M 1 : 1.000

WA

Der Marktgemeinderat des Marktes Zapfendorf beschließt den von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen
& Partner (H & P) ausgearbeiteten Bebauungs- und Grünordnungsplan (BBP/GOP) "Unterleiterbach -
West" in der Fassung vom .................. als Satzung. Rechtsgrundlagen des BBP/GOP sind

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634), das durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I
Nr. 394) geändert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I
S. 3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I
Nr. 176) geändert worden ist,

die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Art. 3 des Ge-
setzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, sowie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S.
588, BayRS 2132-1-B), die durch Gesetz vom 23.06.2023 (GVBl. S. 250),
durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBl. S. 327) und durch Art.
13 a Abs. 2 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 371) geändert wor-
den ist.

0,4 Max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ), § 19 Abs. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Max. 2 (II) Vollgeschosse (VG) zulässig, § 16 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, § 20
Abs. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBII

Maximal (max.) zulässige Geschossflächenzahl (GFZ), § 20 Abs. 2 BauNVO, § 9 Abs. 1
Nr. 1 BauGB0,8

Baugrenzen, § 23 Abs. 3 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Nur Einzel-/Doppelhäuser (ED) zulässig, § 22 Abs. 2 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGBED

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung
Festgesetzt wird ein "Allgemeines Wohngebiet ("WA1" - "WA6")" gemäß (gem.) § 4 BauNVO. Die
höchstzulässige Zahl der Wohnungen ("Wo") je Wohngebäude wird auf 4 "Wo" begrenzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Für Doppelhäuser gilt: Je Doppelhaushälfte sind max. zwei "Wo" zu-
lässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung
1.2.1 Die max. zulässige GRZ wird mit 0,4 festgesetzt (§ 19 Abs. 1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB), die

max. zulässige GFZ mit 0,8 (§ 20 Abs. 2 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB).

1.2.2 Je Wohn-/Hauptgebäude sind max. II VG zulässig (§ 16 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 BauGB, § 20 Abs.
1 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB). Die max. zulässige Firsthöhe von Wohn-/Hauptgebäuden wird mit
9,0 m (unterer (unt.) Höhenbezugspunkt (HBP): Oberkante (OK) Rohfußboden (RFB) Erdgeschoss
(EG)), die max. zulässige Gebäudehöhe von Wohn-/Hauptgebäuden mit Flachdach (FD) wird mit 8,0 m
(unt. HBP: OK RFB EG, ob. HBP: OK Attika) festgesetzt (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau-
GB).

1.2.3 Die max. zulässige Höhenlage der OK RFB EG wird mit 0,50 m festgesetzt (§ 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB).
Hierfür gelten folgende unt. HBP:
a) Für Baugrundstücke, die mit ihrer gesamten vorderen Grundstücksgrenze an eine öffentl. Straßen-

verkehrsfläche angrenzen: Höhe fertige Oberkante (FOK) der öffentl. Straßenverkehrsfläche  an der
SBL/vorderen Grundstücksgrenze, senkrecht gemessen auf die Mitte der nächstliegenden Wohn-/
Hauptgebäudeaußenwand;

b) Für Baugrundstücke, die an zwei öffentl. Straßenverkehrsflächen angrenzen (Eckgrundstücke): Je-
weilige Höhe FOK der öffentl. Straßenverkehrsfläche an der SBL/vorderen Grundstücksgrenze,
senkrecht gemessen auf die Mitte der jeweils nächstliegenden Wohn-/Hauptgebäudeaußenwand;
der höchste sich ergebende Wert ist der unt. HBP;

c) Für Baugrundstücke, die im Verhältnis zu den Längen ihrer sonstigen (seitlichen/hinteren) Grund-
stücksgrenzen mit einer hierzu deutlich kürzeren vorderen Grundstücksgrenze an eine öffentl. Stra-
ßenverkehrsfläche angrenzen: Höhe des höchsten Punktes der FOK der öffentl. Straßenverkehrs-
flächen an der SBL/vorderen Grundstücksgrenze, gemessen auf die auf die Mitte der nächstliegen-
den Wohn-/Hauptgebäudeaußenwand;

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenze
1.3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt (§ 23 Abs. 3 BauNVO, § 9

Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Zulässig ist die Errichtung von Einzel- (E) und Doppelhäusern (D) jeweils in der of-
fenen (o) Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB).

1.3.2 Garagen, Carports und Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig,
sofern sie jeweils einen Abstand von mindestens (mind.) 3,0 m zu der Grundstücksgrenze einhalten,
über die die jeweilige Garagen-/Carport-/Stellplatzzufahrt erfolgt. Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 Bau-
NVO (z. B. Garten-/Gerätehäuschen, Fahrradschuppen, Mülleinhausungen) sowie Terrassen sind auch
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern sie jeweils einen Mindestabstand von
2,0 m zur SBL der  öffentl. Straßenverkehrsfläche einhalten, über die die Grundstückszufahrt erfolgt. Bal-
kone sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.

1.4 Verkehrsflächen
1.4.1 In den in der Planzeichnung jeweils mit der grünen SBL umgrenzten Bereichen werden öffentl. Straßen-

verkehrsflächen (Planstraßen A und D), öffentl. Verkehrsflächen mit der bes. Zwb. "Feld-/Wirtschaftsweg
(W)" (Planstraße B) bzw. mit der bes. Zwb. "Fuß-/Radweg, Pflege-/Unterhaltungsweg" (Planstraßen C
und G) bzw. mit der bes. Zwb. "Grundstückszufahrt, Geh-/Radweg, Zufahrt Feuerwehr/Rettungsfahrzeu-
ge" (Planstraße E) bzw. mit der bes. Zwb. "Fuß-/Radweg, Zufahrt Feuerwehr/Rettungsfahrzeuge (F)"
(Planstraße F) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB).

1.4.2 In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen sind priv. Grundstücks-, Garagen-, Stellplatz-
ein-/-ausfahrten sowie Einfriedungstore unzulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB).

1.4.3 Für die auf Privatgrund liegenden Teile der Sichtdreiecksflächen (Umgrenzung von Flächen, die von Be-
bauung freizuhalten sind) gelten folgende Vorgaben (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB): Garagen/Carports und
Nebengebäude (Nebenanlagen, die Gebäude sind) sind unzulässig. Sonstige, untergeordnete Neben-
anlagen (z. B. Zäune, Stapel, Haufen, sonstige Gegenstände) sind mit Ausnahme von Masten und ähnli-
chen, nicht sichtbehindernden Elementen nur bis zu einer Höhe von 0,80 m über der fertigen Oberkante
(FOK) der öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL/vorderen Grundstücksgrenze zulässig. Bepflanz-
ungen dürfen eine Höhe von 0,80 m über der FOK der öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL/vor-
deren Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Bäume, deren Kronenansatz mind. 1,80
m über der FOK der öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL/vorderen Grund- stücksgrenze liegt.

1.5 Flächen für die Abwasserbeseitigung
In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen werden Flächen für die Abwasserbeseitigung
mit der Zwb. "Regenwasserrückhaltung (RWR)" festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB).

1.6 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
Ver- und Entsorgungsleitungen sind in unterirdischer Bauweise auszuführen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB).

1.7 Grünflächen
In dem in der Planzeichnung gekennzeichneten, insgesamt 5,0 m breiten Streifen am nördlichen Gelt-
ungsbereichsrand werden priv. Grünflächen mit der Zwb. "Puffer-/Abstands-/Randeingrünungsflächen"
festgesetzt, in der Nordostecke des Geltungsbereiches öffentl. Grünflächen ebenfalls mit der Zwb. "Puf-
fer-/Abstands-/Randeingrünungsflächen" (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB).

1.8 Flächen für den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
Am Nordrand des Plangebietes sind Flächen (Breite ca. 2,0 m) für die Errichtung einer Oberflächenwas-
serabfangmulde (Ableitung Niederschlagswasser) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 a und b BauGB).

1.9 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

1.9.1 Je Baugrundstück ist mind. ein standortgerechter, mind. kleinkroniger, stadtklimaresistenter Laubbaum
mit hoher Trockenstresstoleranz/Frosthärte zu pflanzen (Mindestpflanzqualität  (MPQ): Hochstamm (H),
dreimal verpflanzt (3xv.), mit Draht- (mDb.) oder Tuchballen (TB) je nach Art, Stammumfang (STU) 18 -
20 cm, aus extra weitem Stand). Die Verwendung von Koniferen im Rahmen der Grundstückseingrünung
ist unzulässig. Zu verwenden sind standortgerechte, stadtklimaverträgliche Laubgehölzarten mit hoher
Trockenstresstoleranz/Frosthärte, denen auch als Insektenweide/-nährgehölze Bedeutung/Funktion zu-
kommt (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB).

1.9.2 Die nachfolgend definierten, gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1 a BauGB festgesetzten, in
der Planzeichnung (mit der schwarzen T - Linie) zeichnerisch umgrenzten und zum Geltungsbereich des
BBP/GOP gehörenden Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen  übernehmen naturschutzrechtliche
Ausgleichsfunktion und werde allen Grundstücken im Geltungsbereich des BBP/GOP zugeordnet, auf
denen Eingriffe aufgrund von Bebauungsplanfestsetzungen zu erwarten sind:
a) Teilflächen (TF) des Grundstückes Flur - Nummer (Fl.-Nr.) 248 der Gemarkung (Gmkg.) Unterleiter-

bach im Umfang von ca. 935 m²; Entwicklung standortgerechter, naturnaher Feldgehölzhecken;
Ausführung 3 - reihig, Abstand zwischen den Reihen 1,20 m; Pflanzabstand in den Reihen 1,20 m,
Pflanzung versetzt auf Lücke;  Verwendung standortgerechter, heimischer Laubgehölze, Vorkom-
mensgebiet 5.1 "Süddeutsches Hügel-/Bergland, Fränkische Platten, Mittelfränkisches Becken";
MPQ: Verpflanzte Sträucher, 3 - 6 Triebe je nach Art, wurzelnackt oder mit Topfballen je nach Art,
Größe 60  - 150 cm je nach Art; ergänzende Anpflanzung von acht Laubbäumen (MPQ analog zu
Vorgaben der textlichen (textl.) Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 1.9.1). Die nicht mit Pflanzgeboten
versehenen Teilflächen sind als nährstoffarme, extensiv gepflegte, bunt blühende, artenreiche Blu-
menwiese mit niedrig- bis hochwüchsigen Arten, mit Unter-/Mittel-/Obergräsern mit einer Saatgut-
mischung aus 50 % Blumen und 50 % Gräsern (Ansaatstärke ca. 4,0 g/m², zzgl. 2,0 g/m² Schnellbe-
grünung, zzgl. 4,0 g/m² Füllstoff zum Hochmischen auf 10,0 g/m²) zu entwickeln.

b) TF der Fl.-Nr. 175 (Gmkg. Unterleiterbach), östlich Planstraße C im Umfang von ca. 122 m²: Ent-
wicklung Blumenwiese gem. textl. Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 1.9.2 a);

c) TF der Fl.-Nr. 1278 (Gmkg. Zapfendorf) im Umfang von ca. 3.328 m² (bestehende Streuobstbe-
stände im Komplex mit extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte Ausprägung, inkl. entwick-
lungszielangepasster extensiver Pflege); ergänzende Anpflanzung von mind. 10 Obstbäumen
(MPQ: H., 3xv., mB. oder mDb. je nach Art, StU 16 - 18 cm, aus extra weitem Stand, typisch fränki-
sche, bewährte, robuste, krankheitsresistente Sorten)

1.10 Sonstige Festsetzungen
Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten TF der Fl.-Nr. 167 (Gmkg. Unterleiterbach), entlang des
Ostrandes der südlichen Plangebietshälfte, werden mit einem Leitungsrecht (Schmutzwasserkanal, bis
DN 350, Breite 6,0 m bis max. 7,25 m) zu Gunsten des Marktes Zapfendorf zu belastende Flächen fest-
gesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB).

1.11 Immissionsschutz
1.11.1 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen im Geltungsbereich bei Errichtung oder Änderung baulicher Anla-

gen die Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01 an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen
eingehalten werden. Die zugrunde zu legenden Lärmpegelbereiche nach Tab. 7 der DIN 4109-1:2018-01
sind in der nebenstehenden Planzeichnung festgesetzt. Von den festgesetzten Lärmpegelbereichen
kann abgewichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine entsprechende schall-
technische Untersuchung nachgewiesen wird, dass bedingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes

bzw. durch die Abschirmung vorgelagerter Fremdgebäude Lärmpegelbereiche mit geringeren Anforder-
ungen vorliegen.

1.11.2 Zum Schutz vor Verkehrslärm sind im Geltungsbereich für schutzbedürftige Räume nach DIN 4109-1:
2018-01 schallgedämmten Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Eine ausreichende Luftwechselrate ist
sicherzustellen. Von dieser Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlage
durch eine entsprechende schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass bedingt durch die
Eigenabschirmung des Gebäudes bzw. durch die Abschirmung vorgelagerter Fremdgebäude die Orien-
tierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18 005 für ein "WA" in Folge des vorhandenen Verkehrslärmes
(Schienen-, Straßenverkehr) sowohl zur Tag- (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) als auch zur Nachtzeit (22.00 Uhr -
6.00 Uhr) eingehalten werden.

1.11.3 In den Bereichen "WA1" und "WA3" sind Außenwohnbereiche auf die dem Straßenverkehr abgewandten
Gebäudeseiten (Norden und Westen) hin zu orientieren. Ist dies im Einzelfall nicht möglich, so sind Au-
ßenwohnbereiche lediglich als Lärmschutzbalkone oder -loggien zulässig. Diese sind so zu dimensionie-
ren, dass der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 18 005 für ein "WA" zur Tagzeit (6.00 Uhr -
22.00 Uhr) eingehalten wird. Es sind lediglich Öffnungen zu Reinigungszwecken zulässig. Von dieser
Festsetzung kann abgewichen werden, wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine entsprechende
schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass bedingt durch die Eigenabschirmung des Ge-
bäudes bzw. durch die Abschirmung vorgelagerter Fremdgebäude die Orientierungswerte nach Beiblatt 1
zur DIN 18 005 für ein "WA" in Folge des vorhandenen Verkehrslärmes (Schienen-, Straßenverkehr) so-
wohl zur Tag- (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) als auch zur Nachtzeit (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) eingehalten werden.

2. Örtliche Bauvorschriften

2.1 Dachgestaltung
2.1.1 Unzulässig sind nur Tonnendächer. FD und Pultdächer (PD, diese bis zu einer Dachneigung von 21

Grad) von Wohn-/Hauptgebäuden, Garagen und von Carports sind jeweils mind. mit einer extensiven,
flächigen Dachbegrünung (z. B. als Sedumbegrünung als Anspritzbegrünung oder als Sedum - Spros-
sensaat) zu versehen. Von dieser Festsetzung ausgenommen sind FD/PD von Nebengebäuden, Terras-
sen- und Balkonüberdachungen, von Wintergärten, Loggien und von Dachgauben. Dacheindeckungen
von Wohn-/Hauptgebäuden, von Garagen und von Carports, die nicht mit einem FD/PD ausgeführt und
nicht begrünt werden, sind in den Farbtönen "Braun", "Rot" und/oder "Grau" bis "Schwarz" mit nicht glän-
zendem  (z. B. glasiertem) Material auszuführen. Von dieser Festsetzung ausgenommen sind Terras-
sen-/Balkonüberdachungen, Dachflächen von Nebengebäuden sowie von Wintergärten und Loggien.
Metalldacheindeckungen im Bereich von Wohn-/Hauptgebäuden bzw. von Garagen/Carports sind unzu-
lässig; von dieser Festsetzung ausgenommen sind Verblechungen von Attiken sowie Dachflächen von
Wintergärten und Loggien, Terrassen und Balkonen.

2.1.2 Von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ausgehende und benachbarte schutzwürdige Nutz-
ungen beeinträchtigende Reflektionen, Spiegelungen und/oder Blendeffekte sind unzulässig.

2.2 Fassadengestaltung
Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL-Farben Nr. 1003 Signalgelb, Nr.
2010 Signalorange, Nr. 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Signal-
blau, Nr. 6032 Signalgrün), sämtlicher RAL - Leucht- und/oder RAL - Perlfarben, die Verwendung reflek-
tierender und/oder spiegelnder Fassadenmaterialien ist unzulässig. Die Festsetzung in Abschnitt III. Zif-
fer 2.1.2 gilt analog. Vogelschlag ist zu vermeiden/minimieren (z. B. durch die Vermeidung großflächi-
ger, ungegliederter Glasfronten, durch das Sichtbarmachen von Glasflächen mittels hochwirksamer Mar-
kierungen (insbesondere vertikale Streifen-, aber auch Punkt-/Rasterstrukturen), durch die Verwendung
licht- durchlässiger, aber mattierter, halbtransparenter Scheiben (z. B. Milchglasscheiben), durch die
Verwendung von Außenjalousien und/oder strukturierter Fassadenvorverkleidungen, durch die Verhin-
derung von Durchsichten (z. B. zwei gegenüberliegende Glasflächen, verglaste Korridore, Übereckfen-
ster). Die Verwendung aufgeklebter Vogelsilhouetten ist unzulässig.

2.3 Einfriedungen
Grenzständige Einfriedungsmauern sind unzulässig. Einfriedungen (inkl. Sockel/Bodenabstand) dürfen
entlang der SBL/vorderen Grundstücksgrenze(n) eine Höhe von 1,25 m (unt. HBP: FOK öffentl. Straßen-
verkehrsfläche an der SBL/vorderen Grundstücksgrenze; ob. HBP: OK Einfriedung) nicht überschreiten.
Tore/Türen müssen in die Privatgrundstücke hinein aufschlagen. Grenzständige Einfriedungen entlang
gemeinsamer Grenzen mit landwirtschaftlichen Nutzflächen sind unzulässig. Grenzständige, geschlos-
sene (blickdichte) Sichtschutzeinrichtungen (z. B. Pergolen, senkrechte Sonnensegel) sind nur im Be-
reich von Terrassen, sonstigen Sitzplätzen/-flächen, Freisitzen und Ruhebereichen bis zu einer Höhe von
max. 2,0 m (unt. HBP: FOK Baugrundstück bzw. FOK  öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL/vor-
deren Grundstücksgrenze; ob. HBP: OK Sichtschutzeinrichtung) zulässig (inkl. Bodenabstand bzw. So-
ckel). Anstelle grenzständiger Einfriedungen sind grenzständige, bis max. 2,0 m hohe Hecken (unt. HBP:
FOK öffentl. Straßenverkehrsflächen an der SBL/vorderen Grundstücksgrenze bzw. FOK Baugrund-
stück; ob. HBP: OK Hecke) zulässig.

2.4 Untergeordnete Nebenanlagen
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (z. B. Garten-/Gerätehäuschen, Fahrradschuppen, Müllein-
hausungen) dürfen insgesamt ein Grundfläche von max. 50 m² je Baugrundstück nicht überschreiten.

2.5 Nicht überbaute Flächen
Die Art der Terrassenbeläge kann frei gewählt werden. Alle sonstigen zu befestigenden Flächen (z. B.
Grundstückszufahrten, Fußwege, Eingangsbereiche, Fahrradstellplätze, Gebäudevorflächen, nicht über-
dachte Stellplätze, Flächen für die Mülllagerung) sind in teilversickerungsfähiger Bauweise auszuführen
(z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, sickerfähiges Betonporenpflaster, Pflaster mit Rasen-/Splittfugen,
wassergeb. Bauweisen). Gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO i. V. m. Art. 7 Abs. 1 Nr. 2 BayBO unzulässig
ist die Ausführung von Zierkies-, Splitt- und/oder Schotterflächen im Bereich der nicht überbauten
Grundstücksflächen. Hiervon ausgenommen ist die Herstellung von für Flora/Fauna relevanten "Extrem-
standorten" i. S. artenreich/intensiv gestalteter Steingärten (z. B. Alpinum) und sonstiger Trocken-/Ma-
gerflächen, Flächen mit Fallschutzbelägen im Bereich von Spielgeräten, Sandkästen sowie Traufstreifen.

2.6 Beleuchtung
Eine nur optisch - ästhetischen Zwecken (gestalterische Aufwertung der Gebäudearchitektur) dienende
Beleuchtung von Hauptgebäudeaußenfassaden (Akzentbeleuchtung) ist unzulässig. Zulässig ist nur eine
funktionsbezogene Beleuchtung von Terrassen, Hauseingängen, Garagen, Carports und Stellplätzen,
sofern sie folgende Vorgaben einhält: Verwendung warmweiß leuchtender Leuchtmittel mit geringem
Blauanteil im Spektrum, mit einer Farbtemperatur von max. 3.000 Kelvin, Ausführung mit Nachtabsenk-
ung, Upward Light Ratio ULR = 0 % Abstrahlung in den oberen Halbraum). Die Beleuchtung ist so aus-
zuführen, dass eine Aufhellung, Ausleuchtung und/oder Blendung angrenzender schutzwürdiger Nutz-
ungen ausgeschlossen ist. Die vorhergehenden Ausführungen gelten auch für die öffentl. Straßenver-
kehrsflächen

IV. TEXTLICHE HINWEISE
1. Allgemeine Hinweise

Die Ausführungen in der Planbegründung (Teil A.) in den Kapiteln (Kap.) 7.2 (Schutzgebiete), 7.3 (Bo-
den-, Baudenkmäler, Ensembleschutz, landschaftsprägende Denkmäler), 7.4 (Geologie/Baugrund), 7.5
(Altlasten), 7.6 (Geothermie), 7.7 (Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Bereiche, Wasserschutz-
gebiete, Grundwasser), 7.8 (Sonstige Schutzgüter und Belange), 8.5 (Flächen für die Abwasserbeseiti-
gung), 8.6.1 (Allgemeine Hinweise), 8.6.3 (Niederschlagswasserbeseitigung), 8.8 (Flächen für den Hoch-
wasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses), 8.10 (Sonstige Planzeichen und Festsetzungen),
10 (Immissionsschutz), 11 (Umweltbezogene Belange) und 12 (Artenschutzrechtliche Belange) sind zu
berücksichtigen.

2. Maß der baulichen Nutzung
Die Einhaltung der im Abschnitt III. Ziffern 1.2.2 und 1.2.3 gemachten Höhenvorgaben ist im Rahmen der
Bauvorlage durch ein Geländeaufmaß sowie durch darauf basierende Geländeschnitte mit Darstellung
des Urgeländes, des künftig geplanten Geländes sowie der geplanten Wohn-/Hauptgebäude (mit Anga-
be OK RFB EG) nachzuweisen.

3. Verkehrsflächen
Die zur Herstellung der öffentl. Straßenverkehrsflächen/Verkehrsflächen bes. Zwb. notwendigen Bösch-
ungen und/oder Randeinfassungen mit Betonrückenstützen o. ä. sind in der Planzeichnung nicht darge-
stellt. Sofern zukünftig Betonrückenstützen grenzständiger Randeinfassungen der öffentl. Straßenver-
kehrsflächen/Verkehrsflächen bes. Zwb. entlang der SBL auf Privatgrund liegen, sind diese durch den/
die jeweilige(n) Eigentümer/-in zu dulden. Ebenso zu dulden sind in Folge des Baues der öffentl. Stra-
ßenverkehrsflächen/Verkehrsflächen bes Zwb. ggf. entstehende, außerhalb der SBL auf Privatgrund lie-
gende Böschungen. Deren Nutzung steht dem/der Grundstückseigentümer/-in nach eigenen Vorstell-
ungen frei.

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte sind  nicht vorgegeben und können innerhalb des
Baugrundstückes frei gewählt werden.

5. Abstandsflächen
Es gilt Art. 6 BayBO und die Regelabstandsflächenvorgaben gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

6. Immissionsschutz
Für den Betrieb haustechnischer Anlagen am maßgeblichen Immissionsort (jeweils 0,50 m vor dem ge-
öffneten Fenster eines schutzbedürftigen Raumes) gilt ein Teilbeurteilungspegel i. S. d. Nr. 3.2.1 Abs. 2
TA Lärm tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) von max. 49 dB(A) und nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) von max. 34
dB(A). Der Nachweis über die Einhaltung obliegt dem/der Betreiber/in im Rahmen der Bauvorlage.

7. Artenschutzrechtlicher Belange
Die in Kap. 12.3 der Planbegründung (Teil A.) erarbeiteten Vermeidungsmaßnahmen sind zu berück-
sichtigen. Die Umsetzung/Einhaltung ist über Auflagen auf der Zulassungsebene zu sanktionieren/
sicherzustellen (§ 1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB, z. B. als Auflage in der Baugenehmigung bzw. mittels
städtebaulichem Vertrag gem. § 11 BauGB), sofern der BBP/GOP hierfür nicht bereits Festsetzungen
vorsieht.

8. Sonstige Satzungen
Das gemeindliche Satzungsrecht ist zu beachten.

9. Pflanzungen an Grundstücksgrenzen
Die Zulässigkeit von Pflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen regelt sich nach Art. 47 und 48 des
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Auf die Informationen in der Broschüre des Bayeri-
schen Justizministeriums mit dem Titel "Rund um die Gartengrenze" wird hingewiesen.

10. Immissionsschutz
Die schalltechnische Untersuchung (H & P, Stand: 20.06.2024) ist zentraler Bestandteil des BBP/GOP.
Deren Ausführungen sind zu beachten.

11. Gesetze, Richtlinie, Verordnungen, DIN - Normen
Die in der Planurkunde, in der Planbegründung und im Umweltbericht ggf. in Bezug genommenen DIN -
Vorschriften können im Rathaus des Marktes Zapfendorf (Obergeschoss, Zimmer 14, Herrngasse 1,
96199 Zapfendorf) während der allgemein bekannten Dienst-/Öffnungszeiten eingesehen werden. Die im
Rahmen der Planung zitierten bzw. dieser zugrundegelegten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen
stehen im Internet bzw. in öffentlichen Bibliotheken zur Einsichtnahme frei zur Verfügung.

V. ZEICHNERISCHE HINWEISE

Vorhandene Hauptgebäude/Nebengebäude (gem. DFK)

Vorhandene Grundstücksgrenzen mit Fl.-Nr. (gem. DFK)142

Bemaßung/Maßkette5,5m

Anpflanzen von Bäumen (unverbindlicher Standortvorschlag, zu pflanzende Anzahl ergibt
sich aus den Festsetzungen)

Grundstücksgrenzen geplant (unverbindlicher Vorschlag)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke, Anfahr-
sichtgeschwindigkeit V = 50/50 km/h)

VI.    NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

Art der baulichen
Nutzung

Zahl der
Vollgeschosse

Grundflächenzahl

Füllschema Nutzungsschablone

Geschossflächenzahl

Öffentliche (öffentl.)  Straßenverkehrsflächen (Planstraßen A und D), § 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes, § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Bestehende, unterirdische Ver-/Entsorgungsleitung mit Schutzstreifen

Externe Ausgleichsfläche auf Teilflächen des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 1278, Gmkg.
Zapfendorf im Umfang von ca. 3.328 m²  (Maßstab M 1 : 2.000)

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (Ausgleichsflächen), § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten sowie ohne Einfriedungstore, § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11
BauGB

Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind (Sichtdreiecke), § 9 Abs. 1
Nr. 10 BauGB

Öffentl. Verkehrsflächen mit der bes. Zwb. "Grundstückszufahrt, Geh-/Radweg, Feuer-
wehr/Rettungsfahrzeuge" (Planstraße E), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Öffentl. Verkehrsflächen mit der bes. Zwb. "Geh-/Radweg, Feuerwehr/Rettungsfahrzeuge
(F)" (Planstraße F), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

6. Grünflächen

Private (priv.) Grünflächen mit der Zwb. "Puffer-/Abstands-/Randeingrünungsflächen", § 9
Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Flächen für die Abwasserbeseitigung mit der Zwb. "Regenwasserrückhaltung (RWR)", § 9
Abs. 1 Nr. 14 BauGB

RWR

Öffentl. Grünflächen mit der Zwb. "Puffer-/Abstands-/Randeingrünungsflächen", § 9 Abs. 1
Nr. 15 BauGB

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen, § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

WA

WA

WA

WA

F

Öffentl. Verkehrsfläche mit der bes. Zwb. "Wirtschafts-/Feldweg (W)" (Planstraße B), § 9
Abs. 1 Nr. 11 BauGB

W

7. Flächen für den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasser-
abflusses

Oberflächenwasserabfangmulde (Ableitung Niederschlagswasser), § 9 Abs. 1 Nr. 16 a und
16 b BauGB

Rodung von Bestandsgehölzen zulässig

X
XX

WA

WA

II

 0,4

  WA1

 0,8

Urgelände (gem. Bestandsvermessung H & P)

Geplanter Abbruch BestandsgebäudeX
X

X

Wassersensible Bereiche (s. Planbegründung Teil A. Kap. 7.7.4)

Anbauverbots- (20 m)/ Baubeschränkungszone (40 m) St 2198, gem. Art. 23 Abs. 1 und Art-
24 Abs. 1 BayStrWGAnbauverbotszone

Baubeschränkungszone

Ortsdurchfahrtsgrenzen (OD - Grenze)ODE-Grenze / 1,829

Geltungsbereiche benachbarter, rechtskräftiger Bebauungspläne

Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet HQ100

Amtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet HQ100

Hochwassergefahrenflächen HQ100

Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zwb. "Trafostation/Elektrizität " , § 9 Abs. 1 Nr.
12 BauGB

5. Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abwasserbeseitigung

Lärmpegelbereiche 3 (III) und 4 (IV) gemäß (gem.) Tab. 7 DIN 4109-1:2018-01III

II

 0,4

  WA3

 0,8

II

 0,4

  WA2

 0,8

II

 0,4

  WA4

 0,8

II

 0,4

  WA5

 0,8

II

 0,4

  WA6

 0,8

Hochwassergefahrenflächen HQextrem

Flora-Fauna-Habitat (FFH) Gebiet "Maintal von Staffelstein bis Hallstadt" (5931-374)

Vogelschutzgebiet "Täler von Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach" (5931-471)

Ökofläche mit ID (Ausgleich/Ersatz)

FFH

VG

208316

FFH-Gebiet 5931-374
"Maintal von Staffelstein bis Hallstadt"

FFH

Vogelschutzgebiet 5931-471
"Täler von Oberem Main,

Unterer Rodach und Steinach"

VG
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